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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
(Art. 44a EZO; lmmissionsbereich NIS) -

Teilgenehmigung

Gemeinde Adliswil

Massgebende - Zonenplanänderung Dietlimoos-Moos Mst. 1 :2000 und Vorschriften der Bau- und
Unterlagen Zonenordnung (BZO) vom 3. Februar 2016

- Bericht nach Art. 47 RPV vom 8. März 2016

Sachverhalt
Festsetzung Der Grosse Gemeinderat Adliswil setzte mit Beschluss vom 4. März 2015 eine Teure

Vision der kommunalen Nutzungsplanung fNutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos)
fest. Am 26. Oktober 2015 erfolgte seitens der Baudirektion mit Verfügung Nr. 1040/2015
eine Teilgenehmigung der Planung. Es wurde lediglich die Ausscheidung der neuen Zone
für öffentliche Bauten genehmigt, die restlichen Vorlageteile wurden einstweilen von der
Genehmigung ausgenommen. Der Festsetzungsbeschluss des Grossen Gemeinderats
Adliswil und die Teilgenehmigung der Baudirektion wurden am 5. November 2015 in der
Zürichsee-Zeitung und am 6. November 2015 im kantonalen Amtsblatt mit einer Rechts
miftelbelehrung publiziert. Mit Schreiben vom 19. November 2015 erhob das Elektrizi
tätswerk der Stadt Zürich (EWZ) gegen den Festsetzungsbeschluss und die Teulgeneh
migung der Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos Rekurs erhoben. Der Rekurs wurde
damit begründet, dass gemäss Art. 16 der Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (NISV) Bauzonen nur dort ausgeschieden werden dürfen, wo die Anlagen-
grenzwerte für Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) eingehalten sind. Dieser Sach
verhalt sei bei der Einzonung entlang der bestehenden 150 kV-Hochspannungsfreileitung
„Samstagern-Zürich“ nicht berücksichtigt worden. Der Rekurs wurde seitens des Amts für
Raumentwicklung als berechtigt eingeschätzt.

Der Grosse Gemeinderat ermächtigte im Rahmen des Festsetzungsbeschlusses vom
4. März 2015 den Stadtrat ermächtigt, Anpassungen an der Nutzungsplanänderung
Dietlimoos-Moos in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von
Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren oder allfälligen Rechtsmiftelverfahren als
zwingend erweisen. Die vorliegende Ergänzung der Bau- und Zonenordnung (BZO) und
des Zonenpians geht aus dem Rekursverfahren hervor. Der Stadtrat Adliswil setzte die
Ergänzung der Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos vom 30. August 2014 mit einer
Abstandsvorschrift für empfindliche Nutzungen gemäss Art. 3 Abs. 3 NISV mit Beschluss
vom 16. Februar 2016 fest. Mit Schreiben vom 26. Februar 2016 ersucht die Stadt Adlis
wil um Genehmigung der Ergänzungsvorlage.
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Anlass und Zielsetzung Infolge des Rekurses der EWZ wird eine Ergänzung des Zonenplans und der BZO ange
der Planung strebt. Durch eine die Grundzoniewng überlagernde Festlegung wird nun ein Streifen in

der Einzonungsfläche ausgewiesen, in welcher keine OMEN zulässig sind. Durch diese
Massnahme wird Art. 16 NISV nachgekommen, wonach Bauzonen nur dort ausgeschie
den werden dürfen, wo die Anlagegrenzwerte nach Anhang 1 NISV von bestehenden und
raumplanungsrechtlich festgesetzten geplanten Anlagen eingehalten sind oder mit plane
rischen oder baulichen Massnahmen eingehalten werden können.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B Materielle Prüfung
Zusammenfassung der In der BZO wird ein neuer Art. 44a (lmmissionsbereich NIS) eingefügt und im Zonenplan

Vorlage wird für das Gebiet Dietlimoos-Moos ein Abstandsbereich von 24.5 m ab der Achse der
betroffenen Hochspannungsleitung festgelegt, im dem empfindliche Nutzungen gemäss
Art. 3 Abs. 3 NISV nicht zulässig sind.

Ergebnis der Vorprüfung Die Vorlage wurde dem Amt für Raumentwicklung nicht zur Vorprüfung eingereicht. Die
Planung wurde jedoch mit dem Amt für Raumentwicklung vorbesprochen und in einer
E-Mail des Amts für Raumentwicklung vom 28. Januar 2016 wurde festgehalten, dass
die angedachte Lösung mit dem neuen Art. 44a BZO genehmigungsfähig sein müsste.

Seitens des Amts für Raumentwicklung wurde mehrmals darauf aufmerksam gemacht,
dass eine Trennung der Vorlage erfolgen solle und schliesslich nur derjenige Teilbereich
zur Genehmigung eingereicht werden solle, welcher die mit Baudirektionsverfügung
Nr. 1040/2015 vom 26. Oktober 2015 genehmigte Zone für öffentliche Bauten betreffe.
Der zur Genehmigung eingereichte Ausschnitt des Zonenplans zeigt aber keine solche
Differenzierung. Aufgrund der Tatsache, dass im nördlichen Bereich des Gebiets Dietli
moos-Moos bis anhin noch keine Einzonung (neue Wohn- und Gewerbezone) genehmigt
werden konnte und dieses Einzonungsbegehren in der oben genannten Baudirektionsver
fügung von der Genehmigung einstweilen ausgenommen wurde, kann auch im vorliegen
den Fall nur eine Teilgenehmigung erfolgen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich derzeit lediglich hinsichtlich des Teilbereichs der Zone für öffent
liche Bauten als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und kann nur bezogen
auf diesen Teilbereich genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Der restliche Teil der Vorlage
muss einstweilen von der Genehmigung ausgenommen werden. Gemäss § 5 Abs. 3 PBG
ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu
veröffentlichen und aufzulegen.
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Die Baudirektion verfügt:

1. Die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung mit Art 44a und der lmmissionsbereich
NIS im Bereich der Zone für öffentliche Bauten, die der Stadtrat Adliswil mit Be
schluss vom 16. Februar 2016 festgesetzt hat, werden genehmigt.

II. Der lmmissionsbereich NIS ausserhalb der neuen Zone für öffentliche Bauten im
Gebiet Dietlimoos-Moos wird einstweilen von der Genehmigung ausgenommen.

III. Die Stadt Adliswil wird eingeladen

- Dispositiv 1 und II sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmiftelbelehrung
zu veröffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

IV. Mitteilung an

- Stadt Adliswil (unter Beilage von drei Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Frick & Partner, Feldweg 25, Postfach 520, 8134 Adliswil (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung















Nr. 21, Freitag, 27. Mai 2016    Meldungsnummer: 00154731

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos
Inkraftsetzung

Adliswil. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 26.10.2015 verfügt:
1.1 Die neue Zone für öffentliche Bauten (bisher Reservezone) im Gebiet Dietli-
moos-Moos, die der Grosse Gemeinderat Adliswil mit Beschluss vom 4. März 2015
festgesetzt hat, wird genehmigt.
1.2 Die Einzonung der Zentrumszone Quartier ZQ, der Wohn- und Gewerbezone
WG und der dreigeschossigen Wohnzone W3 (alle bisher Reservezone) im Gebiet
Dietlimoos-Moos wird von der Genehmigung einstweilen ausgenommen. Ebenso
sind die Sonderbauvorschriften Dietlimoos-Moos (inkl. des dazugehörigen Plans),
der Erschliessungsplan Dietlimoos-Moos und die Ergänzung der Bau- und Zonen-
ordnung (Art. 25 BZO, Zentrumszone ZQ) einstweilen von der Genehmigung aus-
genommen.
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 23.03.2016 verfügt:
2.1 Die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung mit Art. 44a und der Immissions-
bereich NIS im Bereich der Zone für öffentliche Bauten, die der Stadtrat Adliswil mit
Beschluss vom 16. Februar 2016 festgesetzt hat, werden genehmigt.
2.2 Der Immissionsbereich NIS ausserhalb der neuen Zone für öffentliche Bauten
im Gebiet Dietlimoos-Moos wird einstweilen von der Genehmigung ausgenommen.
Die kantonalen Verfügungen Nr. 1040/15 und Nr. 0359/16 sowie die kommunalen
Festsetzungsbeschlüsse wurden am 6. November 2015 und am 8. April 2016 im
Amtsblatt und am 5. November 2015 und am 7. April 2016 in der Zürichsee-Zeitung
mit Rechtsmittelbelehrung publiziert. Die Rechtskraftbescheinigungen liegen vor.
Die Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos tritt per 27. Mai 2016 in Kraft. 
Es besteht keine Einsichtnahme.
Stadt Adliswil
Sekretariat
Bau und Planung
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